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n~52Zder Beilagen:zu den Stcnographischen Protokolle~ 
des Natioaalrates XYlll. Oesetzgebungspcriode 

FERDINAND LACINA 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

GZ. 11 0502/330-Pr.2/92 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

1010 WIEN, DEN 27."jänner 1993 
HIMMELPFORTGASSE 8 

TELEFON (0222) 51 433 

3g03/AB 

1993 "01- 28 

zu 382o'J 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Wendelin Ettmayer und Kollegen vom 

30. November 1992, Nr. 3830/J, betreffend Entschädigung Privater im Zu

sammenhang mit dem Nationalpark "Kalkalpen" , beehre ich mich unter Bezugnahme 

auf das Schreiben der Frau Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie vom 

8. Jänner 1993, GZ 70 0502/211-Pr.2/92, zu der gleichlautend an diese gerichteten 

schriftlichen Anfrage Nr. 3831/J, folgendes mitzuteilen: 

Zu 1) - 3) 

Die Errichtung eines Nationalparks und somit auch damit in Zusammenhang stehende 

Entschädigungsregelungen fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit der jeweils be

teiligten Bundesländer. Dem Bundesministerium für Finanzen liegt auch kein Antrag 

des Landes Oberösterreich über eine Beteiligung des Bundes an den Kosten für die 

Entschädigung Privater anläßlich der in Rede stehenden Errichtung des Nationalparks 

"Kalkalpen" vor, 

Im Hinblick darauf ist es mir auch nicht möglich, zu den gestellten Fragen im 

einzelnen Stellung zu nehmen, wofür ich um Verständnis ersuche. 

Beilage 
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Nf. '2!830 IJ 

1992 -11- 3 0 
A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Ettmayer 

und KOllegen 

an die Bundesministerin für Finanzen 

betreffend Entschädigung Privater im Zusammenhang mit dem 

Nationalpark "Kalkalpen" 

Im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung des Nationalparks 

Ka l){a lpen wi rd immer wieder die Frage aufgeworfen, welche 

privaten Grundeigentümer entschädigt werden und welche Mittel 

dafür bereitgestellt sind. Da diese Frage offensichtlich immer 

noch nicht geklärt ist, führt dies nicht nur zu gewissen 

Unsicherheiten, es könnte dadurch auch eine mögliche 

Kooperationsbereitschaft beeinträChtigt werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an die 

Bundesministerin für F" folgende lnan7.p.n 

A n fra g e: 

1) In welchem Ausmaß sollen Private im Zusammenhang mit der 

Errichtung des Nationalparkes "Kalkalpen" entschädigt 
werden? 

2) Nach welchen Kriterien sollen diese Entschädigungen 
erfolgen? 

3) Wie hoch sind die Gesamtmittel, die für diese 

Entschädigungen vorgesehen sind? 
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